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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Aufgrund der Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die 

Gemeinde Untersteinach folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung: 

 

 

 

§ 1 

 

 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt. Dadurch werden 

mehrere Einnahmen- und Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts geändert. In den 

Endsummen bleiben die Ansätze für Einnahmen- und Ausgaben gegenüber dem 

Haushaltsplan unverändert.  

 

 

§ 2 

 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 148.946,00 € um 2.027.990,00 € erhöht und 

damit auf 2.176.936,00 € neu festgesetzt.  

 

 

§ 3 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird von 1.320.000,00 € um 1.000.000,00 € erhöht und damit auf  

2.320.000,00 € neu festgesetzt. 
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§ 4 
 

Diese Erste Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

 

 

Untersteinach, 24.11.2025 

Gemeinde Untersteinach 

 

 

 

Schmiechen 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 


